
      

 

Grünabfuhr 2024 
 

In den Wintermonaten (Dezember 2023 
bis Februar 2024) erfolgt die Grünab-
fuhr reduziert an folgenden Daten: 
Montag, 04. Dezember 2023 
Montag, 18. Dezember 2023 
Mittwoch, 03. Januar 2024 
Montag, 15. Januar 2024 
Montag, 29. Januar 2024 
Montag, 12. Februar 2024 
Montag, 26. Februar 2024 
 

Ab Montag, 04. März 2024 findet die Grün-
abfuhr wieder wöchentlich statt. 
 

Entsorgung Weihnachtsbäume 
Die Weihnachtsbäume können der Grün– 
oder Kehrichtabfuhr (mit einer maximalen 
Länge von 1.20m) kostenlos mitgegeben 
werden. 
 

Verschiebedaten Grünabfuhr 2024 
Montag, 1. Januar 2024 (Neujahr) auf Mitt-
woch, 3. Januar 2024 (Grünabfuhr und Keh-
richt gleichentags) 
Montag, 1. April 2024 (Ostern) auf Dienstag, 
2. April 2024 (Grünabfuhr und Kehricht glei-
chentags) 
Montag, 20. Mai 2024 (Pfingsten) auf 
Dienstag, 21. Mai 2024 (Grünabfuhr und 
Kehricht gleichentags) 
 

Verschiebedaten Kehrichtabfuhr 2024 
Dienstag, 2. Januar 2024 (Berchtoldstag) 
auf Mittwoch, 3. Januar 2024 (Grünabfuhr 
und Kehricht gleichentags) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grüngutvignette neu online bestellbar 
Ab 3. Januar 2024 sind die Grüngutvignet-
ten (240 und 800 Liter) für das Jahr 2024 
erhältlich. Bis spätestens Ende Januar 2024 
müssen die neuen Vignetten auf den Con-
tainer angebracht werden.  
Die Vignetten können als Dienstleistung 
neu bequem von zu Hause aus auf der 
Homepage im Online-Schalter oder per Mail 
(andrea.holzer@oberbuchsiten.ch) bestellt 
werden. Der Kauf der Grüngutvignette am 
Schalter der Gemeindeverwaltung ist wei-
terhin möglich.   

NEU: Für die Folgejahre können Sie sich auf 
eine Liste eintragen lassen, damit Ihnen die 
Vignette anfangs Jahr automatisch mit ei-
ner Rechnung zugestellt wird. Dies ist via 
Homepage, per Mail sowie am Schalter der 
Gemeindeverwaltung möglich.  
So müssen sich die EinwohnerInnen nicht 
mehr nach den Schalteröffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung richten. Im Sinne der 
Erhöhung der Dienstleistung muss auch 
nicht mehr jedes Jahr an den Bezug gedacht 
werden. Wenn diese Dienstleistung nicht 
mehr erwünscht wird, genügt eine Mittei-
lung an die Angestellten der Gemeindever-
waltung. 
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